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210 Jllttflrtrt« rdjnjctjerirdje JJanömerher-ljeititng (DffijietteS ©ublifation?»!Organ be? ©dj'oeij. ©eioerbeoerein?) Sir. 18

fdjöneg Sßergttügen, wenn bie üottenbete feine Slrbeit in biefer
Weife üerborben wirb. Sag ift bei unferem Wattfdjwars
wegen ber mäßigen ©rwärmung nic^t gu befürchten.

Sie ©ehatiblung beg aJîattfcEnoarglatfeâ ift eine feljr ein=

fadje. Ser p frfjtoärgenbe ©egenftanb wirb fhwadj ange»
Wärmt ltnb ber 2act barauf gebraut. Wan läfet tljn bann

an ber Suft trodnen, unb wenn er getrodnet, wirb ber ©egen»

ftanb auf etwa 100 ®rab ©elfiitg unter beftänöigem Stehen
erhipt. Sag Wertftüd fieljt jept fcbmufeig unb fledig aug.

Wan Iäfet eg nun bottftänbig erfalten unb bann reibt man
eg mit einem reinen Sudje ab, worauf e§ bie fd)öne matt»

fd^warge fjarbe annimmt, bie wie eingebrannt barauf baftet.
Sieg SSetfahren ift fo einfach unb ficher, baff eg faum mög»

lieb erf^eint, einen Wifjerfolg p errieten. Slber eg gibt tüdj»

tige Seute, bie eg boef) fertig bringen, unb eg bat ung einige

Wiihe gefoftet, ben tunftgriff p erfahren, bett fie babei an»

weuben.
Wir fdjreiben nämlich» öor, bie fjlafhe mit bem Watt»

febwarg iwr bem ©ebraudj tüchtig p fcbiitteln, weil fieb ber

©ujj im Sacf auf beit ©oben fenlt. ©un alfo, bie gtafdje
Wirb gerüttelt, bag beibt, ber geehrte Sttnbe nimmt fie in bie

£anb unb bewegt fie mit liebengwürbiger Sanftheit einige»
male bin unb her. Sieg aber rührt ben ©ttf) in feiner ge»

mädjtidjen ©ut)e fehr wenig unb boeb mufj er ooit ®runb
aug aufgerührt werben. Sarum haben wir unferem fÇabrifat
eine ©ebrattchêanmeifung beigegeben, weldje befagt, toag wir
„fcbiitteln" nennen. Safe nâmlidj bie Slafdje mit bem Sorten
nach unten minbefteng gwangigmal träftig auf» unb nieber»

geftofjen werben muff. ©ei einer folchen träftigen unb notf)»

weubigen Stnregung tommen feine gfehlladirungen oor.
Sod) nun wollen wir fdjliehen unb hoffen, bafe 3bnen

nnfere Wittheilungen p Shrem $med gebient hüben. ©g

wirb ung freuen, wenn auch anbere gabrifen ihre ©rfaljr»
ungen, wie fie bnrdj bie ©eobadjtnugen in ber fÇabrifation
unb ben ©erfeljr mit ben Sunben gefammelt werben, befannt
geben wollen, ©g würbe auf biefe Weife ein fhäpbareg ©ta»

terial pfammentominen, welcbeg guten Stuben nach mandjen
Seiten hin p geitigen im Staube wäre.

$iir bie Sßerfftatt.
Sunt Söroncircn bon ©hpdftgurett Ment folgenbe ©or»

fdirift: ©ute Salgfeife 50 ©ramm wirb in 200 ©ramm
heibem Waffer gelögt unb ber Söfnng 15 ©ratnm frbftalli»
firteg Supferbitriol, bag oorljer in 60 Sheilen Waffer gelögt

war, pgegeben. ®g entfteht ein ©ieberfd)tag (Supferfeile),
ber mit Waffer auggemafdjen, in gelinber Wärme getrodnet
unb in einer genügenben Wenge Terpentinöl gelögt wirb.

©ifenMecfjgefdjitve ju reinigen. Sft ein ©efäb bon

©ifenbled) lange auf bem $etrer gebraucht, fo bermanbelt fid)
feine weifee gfarbe in eine fdjwarje. 3ur Steinigung beg»

felben biene folgenbe ©orfdjrift. Watt mifdje tjjolsafdje mit
gewöhnlichem Del, fo bab eg eine Slrt ©rei bildet. Wit
biefetn bebeeft man nun bag ©efäb unb reibt eg fobauu
mit einem wollenen Sappen ab. ©g wirb hieburdj wie neu.
Sollte bie fdjtoarp garbe nicht fogleicf» berfdjwiitben, fo

wieberhole man biefeg Verfahren.
Verhüten bed ©rechend non Sebntirgelrnbern unb

<3^leiffteinen. Um bag ©reihen ber Scbtnirgeträber unb
ber Sdjleiffteine gn oerbüten, bot man in ©nglanb, wie bie

„©entraljtg. für Dptif unb Wedjanit" mittbeilt, folgenbeg
©erfahren: Wan benuht ben SSorratb an Scf»Ieiffteinen nicht
früher alg Witte 3uli, bamit fie hinlänglich Seit haben,
in ber Sonne unb ber Suft p trodnen. Sobalb fie bitrdjattg
troden finb, muh man fie nidjt mit bem ©oben in ©erüh»

rung bringen, wo fie wieber feucht werben tonnen, ©ebor

man fie in ©ebraudj fept, wirb jeber Stein erft in einem

ftarfen eifernen ©robefaften geprüft, in welchem er mit einer

biel gröberen Schnelttgfeit in Stotation Derfefct wirb, alg für
ihn beftimmt ift. Sie Steine über neun Sott im Surdjmeffer

werben mit Seitenfetten ober ©fatten aufgehängt, wenn fie
nicht im ©ebraudje finb, ftatt jie auf ihren Spinbein liegen
Sit laffen. Sie ©eobadjiuttg biefer Siegeln foil fid) in einer
20jäbrigen ©rasig bewährt haben.

»erfôtebeneê.
Sie appenaettifcfje §onbtoerïd» unb ©en)erbe»3ludftel»

lung iu Seufctt erfreut fid) trop ungünftiger Witterung ei»

ueg pblreidjen ©efudjes unb man hö© nur lobengwertbe
Steuerungen über bag gauge Slrrattgement uttb bie ©tehrjahl
ber auggeftellten ©egenftänbe. Wag bett Sogberfauf an»

belangt, befinbet fid) berfelbe gegenüber ben früberett fanto»
nalen Slugftettnngett auffollenb im ©üdftanb. Wenn aud)

gugegeben Werben muh, bah bie heutige allgemeine Sage nidjt
mehr biefelbe ift, wie bor sehn fahren, uttb für biele ber

©reis eines SofeS p 2 $r. faft p hod) gegriffen ift, fo barf
aber aud) auf ber anberen Seite barauf aufntertfam gemacht

werben, bah bie ©erlofung auf gans reeller ©ruttblage auf»
gebaut ift. Slrt. 1 beg bon ber b- ©egierung genehmigten
©erlofunggplaneg fagt tlar unb beutlich » Ser ganse ©e»

trag, welker fieb aug ben oertauften Sofen ergibt, wirb pm
Slnfauf ooit ©egenftänben itt bie ©erlofung berwenbet. ©g
werben alfo alle Soften, bie fieb für bie ©erlofung ergeben,
nicht bon ber Summe beg Sogbertanfeg abgezogen, fottbertt
bon ber ©entralfaffe getragen, ©in weiterer, ganj günftiger
Sirtitel ift in § 3 feftgeftettt. Serfelbe lautet: 3ur ©erlo»

fung füllen nur praftifdje unb preiSwürbige ©egenftänbe au»

getauft werben, ©g bleibt bem ©ewintter überlaffen, feinen
gewonnenen ©egenftanb in natura in ©mpfang p nehmen
ober bafiir bon ber ^entralfaffe fid) mit. 75 % Mg Wertljeg
in ©ar abgufinbett. ferner barf ber hödjfte Werth eines

Soggewinneg 300 $r. nicht überfteigeu uttb muh ber geringfte
©reis ttod) ben Werth eineg Sofeg (2 $r.) repräfentiren.
Wan fiefjt aug obigem beutltd), bah bag ©entralfomite mit
btefer ©erlofung abfolut fein „©efdjäft" ntadjen will, Jon»

bem bielmehr hofft, ben Slugftetterit ihre ©egenftänbe, bie

nah fahmännifhem Urtheil abfolut nidjt im ©reig jn höh
angefdjlagen finb, abjunehmen, unb fo betn ohnehin nidjt
auf ©ofen gebetteten fèanbmerferftanbe etweldjermahen auf»
githelfett. Snbetn wir bem ©ublitum bon biefen wihtigeren
©mitten beg ©erlofunggplaneg tenntnih geben, glauben wir
im 3ntereffe ber Stugfteller noh auf einen ausgiebigen Sog»

oertauf rehnen 31t biirfen.
©ewerbl. ©ilbuttgdwefen. ©tit nädjftem Shuljahr follen

bie Sugerner Stabtfdjulen einen Slufbau burh eine ©ewerbe»

unb Sunftfhule erhalten. Sin letzterer foil, wie au ber tan»
tonalen Ühtnftgewerbefhule, aud) tehnifher Unterricht im Wo»
beHiren, ©laien, Sdjtofferei uttb .^»olgarbeiteu ertheilt werben.

$ür bie ©läbhenabtbeilung ift neben ben Slrbeiten für bie

©abel and) Walerei auf ©omettait in Slugfid)t genommen.
Sie Seitutig ber Shtnftfdjuie würben bie §§. Seihnenlebrer
©uterfobn unb ©enggli übernehmen, für fpegielle fÇâd)er finb
befonbere Sel)t£räfte in SluSfidjt genommen.

Sönnbedfeier-WebaiKe. Wir tnadjen barauf aufmerffam,
bah bie Slluminiiiminbuftrie»SlftiengefelIfhaft ©euhaufett an»

lählih ber ©unbeSfeier eine fehr fhöne 50 Willimeter grohe,.

üott §errn tunftmaler ©üljler in ©ertt entworfene ©lebaiße
aug ©ein»Siluminium in ben fèanbel bringt. Sie eine

Seite fteßt ben ©ütlifhiuitr bar, ber 0011 ber Snfhcift ein»

gerahmt ift: „Wir motten fein ein einig ©olf ooit ©rübern,
in feiner ©oth ung trennen unb ©efahr." Sie anbere Seite
geigt in fünftlerifdjer Slugfüljriiug einen ©attm, ber gleichfam
aug ben Wappen ber brei Urfantone h«cutdgewad)fen, alg

$rüdjte bie Wappen fämmtliher fhtoeiserifhon Sautone trägt,
unb 3U beiben Seiten beg Stammeg ift ber 3®«ct ber We»

baille mit bett Worten auSgebrüdt:
„3ur ©rinnerung an bie VI. Säfularfeier

beg erften ©unbeg ber ©ibgenoffen.
1. Sluguft 1891."
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schönes Vergnügen, wenn die vollendete feine Arbeit in dieser

Weise verdorben wird. Das ist bei unserem Mattschwarz
wegen der mäßigen Erwärmung nicht zu befürchten.

Die Behandlung des Mattschwarzlackes ist eine sehr ein-
fache. Der zu schwärzende Gegenstand wird schwach ange-
wärmt und der Lack darauf gebracht. Man läßt ihn dann

an der Luft trocknen, und wenn er getrocknet, wird der Gegen-
stand auf etwa 100 Grad Celsius unter beständigem Drehen
erhitzt. Das Werkstück sieht jetzt schmutzig und fleckig aus.
Man läßt es nun vollständig erkalten und dann reibt man
es mit einem reinen Tuche ab, worauf es die schöne matt-
schwarze Farbe annimmt, die wie eingebrannt darauf haftet.
Dies Verfahren ist so einfach und sicher, daß es kaum mög-
lich erscheint, einen Mißerfolg zu erzielen. Aber es gibt tüch-

tige Leute, die es doch fertig bringen, und es hat uns einige

Mühe gekostet, den Kunstgriff zn erfahren, den sie dabei an-
wenden.

Wir schreiben nämlich vor, die Flasche mit dem Matt-
schwarz vor dem Gebrauch tüchtig zu schütteln, weil sich der

Ruß im Lack auf den Boden senkt. Nun also, die Flasche
wird geschüttelt, das heißt, der geehrte Kunde nimmt sie in die

Hand und bewegt sie mit liebenswürdiger Sanftheit einige-
male hin und her. Dies aber rührt den Ruß in seiner ge-
mächlichen Ruhe sehr wenig und doch muß er von Grund
aus aufgerührt werden. Darum haben wir unserem Fabrikat
eine Gebrauchsanweisung beigegeben, welche besagt, was wir
„schütteln" nennen. Daß nämlich die Flasche mit dem Korken

nach unten mindestens zwanzigmal kräftig auf- und nieder-

gestoßen werden muß. Bei einer solchen kräftigen und noth-
wendigen Anregung kommen keine Fehllackirungen vor.

Doch nun wollen wir schließen und hoffen, daß Ihnen
unsere Mittheilungen zu Ihrem Zweck gedient haben. Es
wird uns freuen, wenn auch andere Fabriken ihre Erfahr-
ungen, wie sie durch die Beobachtungen in der Fabrikation
und den Verkehr mit den Kunden gesammelt werden, bekannt

geben wollen. Es würde auf diese Weise ein schätzbares Ma-
terial zusammenkommen, welches guten Nutzen nach manchen
Seiten hin zu zeitigen im Stande wäre.

Für die Werkstatt.
Zum Bronciren von Gypsfiguren dient folgende Vor-

schrift: Gute Talgseife 50 Gramm wird in 200 Gramm
heißem Wasser gelöst und der Lösung 15 Gramm krystalli-
sirtes Kupfervitriol, das vorher in 60 Theilen Wasser gelöst

war, zugegeben. Es entsteht ein Niederschlag (Knpferseile),
der mit Wasser ausgewaschen, in gelinder Wärme getrocknet
und in einer genügenden Menge Terpentinöl gelöst wird.

Eisenblechgeschirre zu reinigen. Ist ein Gefäß von
Eisenblech lange auf dem Ferrer gebraucht, so verwandelt sich

seine weiße Farbe in eine schwarze. Zur Reinigung des-

selben diene folgende Vorschrift. Man mische Holzasche mit
gewöhnlichem Oel, so daß es eine Art Brei bildet. Mit
diesem bedeckt man nun das Gefäß und reibt es sodann
mit einem wollenen Lappen ab. Es wird hiedurch wie neu.
Sollte die schwarze Farbe nicht sogleich verschwinden, so

wiederhole man dieses Verfahren.
Verhüten des Brechens von Schmirgelrädern und

Schleissteinen. Um das Brechen der Schmirgelräder und
der Schleifsteine zu verhüten, hat man in England, wie die

„Centralztg. für Optik und Mechanik" mittheilt, folgendes
Verfahren: Man benutzt den Vorrath an Schleifsteinen nicht
früher als Mitte Juli, damit sie hinlänglich Zeit haben,
in der Sonne und der Luft zu trocknen. Sobald sie durchaus
trocken sind, muß man sie nicht mit dem Boden in Berüh-
rung bringen, wo sie wieder feucht werden können. Bevor
man sie in Gebrauch setzt, wird jeder Stein erst in einem

starken eisernen Probekasten geprüft, in welchem er mit einer

viel größeren Schnelligkeit in Notation versetzt wird, als für
ihn bestimmt ist. Die Steine über nenn Zoll im Durchmesser

werden mit Seitenketten oder Platten aufgehängt, wenn sie

nicht im Gebrauche sind, statt sie auf ihren Spindeln liegen
zu lassen. Die Beobachtung dieser Regeln soll sich in einer
20jährigen Praxis bewährt haben.

Verschiedenes.
Die appenzellische Handwerks- und Gewerbe-Ausstel-

lung in Teufen erfreut sich trotz ungünstiger Witterung ei-

nes zahlreichen Besuches und man hört nur lobenswerthe
Aeußerungen über das ganze Arrangement und die Mehrzahl
der ausgestellten Gegenstände. Was den Losverkauf an-
belangt, befindet sich derselbe gegenüber den früheren kanto-
nalen Ausstellungen auffallend im Rückstand. Wenn auch

zugegeben werden muß, daß die heutige allgemeine Lage nicht
mehr dieselbe ist, wie vor zehn Jahren, und für viele der

Preis eines Loses zu 2 Fr. fast zu hoch gegriffen ist, so darf
aber auch auf der anderen Seite darauf aufmerksam gemacht

werden, daß die Verlosung auf ganz reeller Grundlage auf-
gebaut ist. Art. 1 des von der h. Negierung genehmigten
Verlosungsplanes sagt klar und deutlich: Der ganze Be-
trag, welcher sich aus den verkauften Losen ergibt, wird zum
Ankauf von Gegenständen in die Verlosung verwendet. Es
werden also alle Kosten, die sich für die Verlosung ergeben,
nicht von der Summe des Losverkaufes abgezogen, sondern

von der Centralkasse getragen. Ein weiterer, ganz günstiger
Artikel ist in § 3 festgestellt. Derselbe lautet: Zur Verlo-
sung sollen nur praktische und preiswürdige Gegenstände an-
gekauft werden. Es bleibt dein Gewinner überlassen, seinen

gewonnenen Gegenstand in nàra. in Empfang zu nehmen
oder dafür von der Zentralkasse sich mit, 75 "/„ des Werthes
in Bar abzufinden. Ferner darf der höchste Werth eines

Losgewinnes 300 Fr. nicht übersteigen und muß der geringste

Preis noch den Werth eines Loses (2 Fr.) repräsentiren.
Man sieht aus obigem deutlich, daß das Centralkomite mit
dieser Verlosung absolut kein „Geschäft" machen will, son-
dern vielmehr hofft, den Ausstellern ihre Gegenstände, die

nach fachmännischem Urtheil absolut nicht im Preis zu hoch

angeschlagen sind, abzunehmen, und so dem ohnehin nicht
auf Rosen gebetteten Handwerkerstande etwelchermaßen auf-
zuhelfen. Indem wir dem Publikum von diesen wichtigeren
Punkten des Verlosungsplanes Kenntniß geben, glauben wir
im Interesse der Aussteller noch auf einen ausgiebigen Los-
verkauf rechnen zu dürfen.

Gewerbl. Bildungswesen. Mit nächstem Schuljahr sollen
die Luzerner Stadtschulen einen Aufbau durch eine Gewerbe-
und Kunstschule erhalten. An letzterer soll, wie an der kan-
tonalen Kunstgewerbeschule, auch technischer Unterricht im Mo-
delliren, Malen, Schlosserei und Holzarbeiten ertheilt werden.

Für die Mädchenabtheilung ist neben den Arbeiten für die

Nadel auch Malerei auf Porzellan in Aussicht genommen.
Die Leitung der Kunstschule würden die HH. Zeichnenlehrer
Gutersohn und Renggli übernehmen, für spezielle Fächer sind

besondere Lehrkräfte in Aussicht genommen.
Bnndesfeier-Medaille. Wir machen darauf aufmerksam,

daß die Aluminiumindustrie-Aktiengesellschaft Neuhausen an-
läßlich der Bundesfeier eine sehr schöne 50 Millimeter große,,

von Herrn Kunstmaler Bühler in Bern entworfene Medaille
aus Rein-Alu minium in den Handel bringt. Die eine

Seite stellt den Rütlischwur dar, der von der Inschrift ein-

gerahmt ist: „Wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern,
in keiner Noth uns trennen und Gefahr." Die andere Seite
zeigt in künstlerischer Ausführung einen Baum, der gleichsam
aus den Wappen der drei Urkantone herausgewachsen, als
Früchte die Wappen sämmtlicher schweizerischen Kantone trägt,
und zu beiden Seiten des Stammes ist der Zweck der Me-
daille mit den Worten ausgedrückt:

„Zur Erinnerung an die VI. Säkularfeier
des ersten Bundes der Eidgenossen.

1. August 1891."
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